
ANMELDETALON
Ich melde mich für folgende Veranstaltung an: 

Vortrag zum Thema: Recht im Design – Lizenzieren, 
Schützen, Verteidigen
Roland Tschudin, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum

Donnerstag, 8. Dezember 2011, 17.30 – 19.45 Uhr
Schule für Gestaltung Bern und Biel, 
Aula, Schänzlihalde 31, 3013 Bern
Die Teilnahme ist kostenfrei. 

  Herr   Frau
 

Vorname/Name

Firma/Institution

Funktion

Adresse/Nr.

Postfach

 
PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum und Unterschrift

Bitte senden Sie den Talon bis 1. Dezember 2011 an: 
Swiss Design Transfer, c/o InnovationsTransfer Zentralschweiz 
Technikumstrasse 21, CH-6048 Horw

oder faxen Sie den Talon: 041 349 50 61

oder senden Sie uns eine E-Mail: info@swissdesigntransfer.ch

oder melden Sie sich an unter: www.swissdesigntransfer.ch

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Teilnahmebestätigung erfolgt 
nach Anmeldeeingang.

EINLADUNG

Recht im Design
Lizenzieren, Schützen, 
Verteidigen
Vortrag von Roland Tschudin, Eidg. Institut für Geistiges 
Eigentum in der Aula der Schule für Gestaltung Bern und 
Biel, Schänzlihalde 31, Bern 
8. Dezember 2011, 17.30 – 19.45 Uhr

SWISS  
DESIGN 

TRANSFER 

Veranstaltungspartner

Schule für Gestaltung 
Bern und Biel 

www.sfgb-b.ch

G
es

ta
ltu

ng
: J

ul
ia

 H
ub

er
, P

ol
yg

ra
fin

 1.
 Le

hr
ja

hr
 /

 D
ru

ck
er

ei
: H

al
le

r &
 Je

nz
er

 A
G

, B
ur

gd
or

f

 Dauer  1. – 8. Juli 2011 und 15.– 31. August 2011
 Vernissage Einladung zur Eröffnung am 30. Juni 2011, um 17 Uhr
  Begrüssung und Einführung
  Ben Hüter, Leiter Visuelle Kommunikation
  Anschliessend offeriert die Schule einen Apéro
 Wo Schule für Gestaltung Bern und Biel
  Schänzlihalde 31, CH-3013 Bern
  Ausstellungsraum, Stockwerk d
 Öffnungszeiten Montag–Freitag 8–21 Uhr 
  Samstag 8– 12 Uhr
  Während den Schulferien geschlossen
  Eintritt frei

Werkschau

Wegleitung zur Eintragung eines Designs

1. Erklärungen zum Formular «Eintragungsgesuch für Designs»

 1. Personalien des Hinterlegers
	 •	Vorname	und	Name	müssen	ausgeschrieben	werden.
	 •	Die	Firmenbezeichnung	muss	der	Eintragung	im	Handelsregister	entsprechen.
	 •	Sind	mehrere	Hinterleger	genannt,	ist	ein	gemeinsamer	Vertreter	zu	bestimmen	und	unter	Ziff.	2	aufzuführen.

 2. Personalien des Vertreters
	 •	Hat	der	Hinterleger	seinen	Sitz	oder	Wohnsitz	nicht	in	der	Schweiz,	muss	er	einen	Vertreter	mit	Zustellungsdomizil	in	der	

Schweiz	bestimmen	oder	ein	Zustellungsdomizil	in	der	Schweiz	angeben.

 3. Designer
	 •	Hier	müssen	Sie	Vornamen,	Namen	und	Wohnsitz	des	Designers	(natürliche	Person)	angeben.
	 •	Schutzrechtsinhaber	ist	in	jedem	Fall	der	Hinterleger.

 4. Anzahl der eingereichten Designs
	 •	Wollen	Sie	mehrere	Designs	in	einer	Hinterlegung	schützen,	müssen	diese	zur	selben	Klasse	(siehe	3.	Klassifikation,	

Locarno-Abkommen)	gehören.
	 •	Designs,	die	aus	verschiedenen	Klassen	stammen,	können	nicht	in	einer	Sammelhinterlegung	zusammengefasst	werden.
	 •	Die	Anzahl	bezieht	sich	nicht	auf	die	Abbildungen,	sondern	auf	die	zu	registrierenden	Designs.

 5. Ordnungsnummer für jedes hinterlegte Design
	 •	Die	Ordnungsnummer	ist	Ihre	eigene	Referenzangabe	und	dient	dazu,	jedes	einzelne	Design	identifizieren	zu	können.	 

Sie	muss	für	jeden	Gegenstand	vergeben	werden.
	 •	Die	Ordnungsnummer	kann	eine	Nummer,	ein	Name	oder	auch	eine	Typenbezeichnung	sein.

 6. Bezeichnung für die hinterlegten Designs
	 •	Tragen	Sie	hier	ein,	für	welche	Produkte	das	Design	vorgesehen	ist.	Beispiele	sind:	Stuhl,	Flasche,	Lampe,	Uhrenzifferblatt,	

Produktionsanlage	oder	ein	Stoffmuster.	Diese	Angaben	dienen	uns	dazu,	Ihr	Design	einer	Warenklasse	zuzuordnen.
	 •	Nicht	zugelassen	sind	Fantasienamen,	Materialangaben	und	technische	Erläuterungen.

 7. Antrag auf Aufschub der Veröffentlichung (fakultativ)
	 •	Wollen	Sie	Ihr	Design	der	Öffentlichkeit	noch	nicht	zugänglich	machen,	können	Sie	die	Publikation	bis	maximal	30	Monate	

ab	Hinterlegungs-	oder	Prioritätsdatum	aufschieben.

 8. Prioritätserklärung
	 •	Haben	Sie	Ihr	Design	bereits	früher	in	einem	anderen	Land	schützen	lassen,	kann	dieser	Schutz	bis	maximal	sechs	

Monate	ab	Ersthinterlegung	auf	weitere	Länder	ausgedehnt	werden.	Trifft	dies	zu,	vermerken	Sie	hier	das	entsprechende	
Land,	das	Erstanmeldedatum	und	ggf.	die	Anmeldenummer.

 9. Beschreibung zum Design	(fakultativ)
	 •	Hier	besteht	die	Möglichkeit,	das	Design	mit	maximal	100	Wörtern	zu	beschreiben.
	 •	Der	Beschreibungstext	wird	ebenfalls	publiziert.	
	 •	Der	Beschreibungstext	muss	in	maschinenlesbarer	Form	auf	einem	separaten	Blatt	zusammen	mit	dem	

Eintragungsgesuch	eingereicht	werden.

 10. Gewünschte Zahlungsart
	 •	Wenn	Sie	nicht	über	ein	laufendes	Kontokorrent	bei	uns	verfügen,	stellen	wir	Ihnen	gerne	eine	Rechnung	zu,	die	innerhalb	

von	30	Tagen	zu	begleichen	ist.
	 •	Wenn	wir	Ihr	Kontokorrent	belasten	dürfen,	vermerken	Sie	bitte	dessen	Nummer.

 11. Verzeichnis der beigelegten Akten
	 •	Vermerken	Sie	hier	alle	Beilagen,	die	Sie	mit	dem	Eintragungsgesuch	einreichen.	Bitte	beachten	Sie	die	nachfolgenden	

Anforderungen	an	die	Abbildungen.

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Bern · Telefon +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www.ige.ch
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EINLADUNG
Vortrag zum Thema: Recht im Design – Lizenzieren, Schützen, Verteidigen
Roland Tschudin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ist das Kompetenzzentrum des 
Bundes für Immaterialgüterrechtsfragen. Für seine Kunden ist das Institut primär die 
Anlaufstelle für die gewerblichen Schutzrechte (Marken, Patente und Designs) in der 
Schweiz sowie teilweise auch für die entsprechenden internationalen Anmeldungen.

Der Informationsauftrag des Instituts bezweckt letztlich stets eine Optimierung 
der Chancen von Einzelpersonen und Unternehmen, die Schutzrechtssysteme des 
Geistigen Eigentums für den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.

Im Vortrag von Roland Tschudin werden folgende Fragen erläutert: Was ist Design 
aus rechtlicher Sicht? Was ist Design nicht? Mit wenigen Klicks können Sie Design 
registrieren. Welche Bedingungen müssen erfüllt werden? Design als Mittel gegen 
Fälscher. 

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anschliessend an die Informationsveranstaltung findet 
ein Apéro vor dem Vortragssaal statt. Melden Sie sich noch heute an!

Programm 
Donnerstag, 8. Dezember 2011, 17.30 – 19.45 Uhr
Schule für Gestaltung Bern und Biel, Aula, Schänzlihalde 31, 3013 Bern

Zeit	 Thema

ab 17.15 Uhr	 Eintreffen der Gäste

17.30 Uhr	 Begrüssung durch Jürg Engi, Swiss Design Transfer

17.40 Uhr 	 Vortrag «Recht im Design – Lizenzieren, Schützen, Verteidigen»
	 Roland Tschudin, Senior IP-Trainer
	 Institut für Geistiges Eigentum, Bern

19.30 Uhr 	 Frage- und Diskussionsrunde

ab 19.45 Uhr	 Networking und Apéro

Bitte melden Sie sich mit dem Talon bis 7 Tage vor dem Anlass an. 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Teilnahmebestätigung erfolgt nach Anmeldeeingang.
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